
RICHTLINIE ZUR ANRECHNUNG VON ERASMUS-STUDIEN FÜR 
OUTGOING STUDENTS (Beschluss der STUKO vom 25. 10. 2012)
 
 
Dieses Dokument beschreibt die Vorgangsweise, wie zukünftig Credits (nach dem ECTS), die im 
Rahmen eines Erasmus-Auslandsstudiums erworben wurden, für das an der PH Kärnten laufende 
Studium angerechnet werden sollen. Diese Regelung strebt an:

Flexibilität - Transparenz - einfache Administrierbarkeit - “Großzügigkeit”
 
Dem Erasmus-Studium muss der Abschluss eines verbindlichen Learning Agreements (LA) 
vorangehen. Das LA wird abgeschlossen zwischen:

● der/dem Studierenden
● der Pädagogischen Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule (PHK)
● der ausländischen Partnerorganisation (APO)

 
Im LA sind den an der PHK zu erbringenden Studienleistungen Lehrveranstaltungen der APO 
zuzuordnen. Die Zuordnung der im Ausland zu absolvierenden LV erfolgt zu Themengebieten und 
nicht auf Basis von Lehrveranstaltungs- oder Modulbezeichnungen.
 
Für jedes Themengebiet wird ein Bereich an in diesem Themengebiet zu erwerbenden ECs definiert, 
wobei davon ausgegangen wird, dass die Studierenden an der APO 30 ECs erwerben und diese für 
das entsprechene (im Ausland verbrachte) Semester anrechnen wollen. Jeweils max. weitere 3 EC 
können im Ausland für die Lehrgänge Slowenisch und/oder Italienisch erworben werden.
 
Diese Themengebiete und EC-Bereiche sind für die einzelnen Studiengänge wie folgt festgelegt:
 
Lehramt für Hauptschulen / NMS

● Humanwissenschaften/pädagogische Grundwissenschaften (3 - 9 ECs)
● Erstfach (3 - 9 ECs)
● Zweitfach (3 - 9 ECs)
● Schulpraktische Studien (3 - 6 ECs)
● Ergänzende Studien (max. 9 ECs)
● Lehrgang Slowenisch/Italienisch (max. jeweils 3 ECs)

 
Lehramt für Volksschulen, Lehramt für ASO

● Humanwissenschaften/pädagogische Grundwissenschaften (3 - 9 ECs)
● Fachwissenschaften/Fachdidaktiken (9 - 18 ECs)
● Schulpraktische Studien (3 - 6 ECs)
● Ergänzende Studien (max. 9 ECs)
● Lehrgang Slowenisch/Italienisch (max. jeweils 3 ECs)

 
 
Im Themengebiet Fachwissenschaften/Fachdidaktiken sind dabei LV aus mindestens drei der vier 
folgenden Unterbereiche nachzuweisen:

Mathematik und Naturwissenschaften



Sprache (Sprachendidaktik, Erstes Lesen & Schreiben, Lesedidaktik, Landeskunde, 
geschichtliche Aspekte, … allerdings kein Sprachkurs!)
MTK-Bereich (BS, BE, ME, WE)
Förderpädagogik, Förderdidaktik, Förderdiagnostik, …

 
Diese Zuordnung der LV an der APO zu den Themengebieten wird von der/dem Studierenden 
(mit Unterstützung durch das Erasmusbüro der PHK und der APO) rechtzeitig VOR Beginn des 
Auslandsaufenthalts vorgenommen und von der jeweiligen Instituts- bzw. Departmentleitung (Institut 
Primarstufe bzw. Sekundarstufe), dem Vizerektorat für Ausbildung und der/dem Studierenden 
unterzeichnet.
 
Sind bei Beginn oder in Ausnahmefällen während des Studiums im Ausland Änderungen des LAs 
notwendig (Stundenplanprobleme, Sprachprobleme …), schlägt die/der Studierende eine Änderung 
des LA vor, die wiederum von den oben genannten Personen innerhalb eines Monats nach Beginn 
des Auslandssemesters genehmigt werden muss. 
 
Nach Rückkehr und Vorlage des Transcripts of Records (bzw. der Prüfungszeugnisse) und 
Überprüfung der Einhaltung des LA durch den Vizerektor, werden die an der APO erbrachten 
Studienleistungen auf jene LV des heimischen Curriculums angerechnet, die den jeweiligen 
Themengebieten entsprechen. Alle Dokumente müssen in der Servicestelle “Bildungskooperationen 
und internationale Kontakte” als Kopie für den jeweiligen Studierendenakt abgegeben werden.
Bei Unterschreitung des EC-Minimums in einem Themengebiet sind die Studienleistungen in den 
entsprechenden LVen an der PHK nachzuholen.
 
EPICT: 
Die Anrechnung der im entsprechenden Semester vorgesehenen EPICT-Module zur Erlangung des 
abschließenden Zertifikats kann auf eine der folgenden Arten erfolgen:
Umsetzung in der Schulpraxis an der APO (Modulthema frei wählbar)
Erfolgreiche Absolvierung einer einschlägigen Lehrveranstaltung an der APO zum 
Thema “Technologieeinsatz/E-Learning im Unterricht”
Nachreichung der EPICT-konformen Unterrichtsplanungen an der PHK
 
Bemerkung:
Die Großzügigkeit der Anrechnung ergibt sich einerseits dadurch, dass nicht auf LV- oder Modulbasis 
zugeordnet wird, sondern auf Basis wesentlich umfassenderer und vor allem vom jeweiligen 
Semester unabhängiger Themengebiete. Außerdem sind den Themengebieten variable EC-
Bereiche zugeordnet, womit eine flexiblere Auswahl von LV gegeben ist (und vor allem dem 
Themengebiet “Ergänzende Studien”  LV unterschiedlichster Art zugeordnet werden können). Es 
ist allerdings auch sichergestellt, dass alle Themenbereiche jedenfalls in einem vorgegebenen 
Mindestmaß abgedeckt werden.
 
Der Abschluss des LA vor Antritt des Auslandsstudiums garantiert dem/der Studierenden, dass bei 
Erfüllung des LA das “Heimsemester” ohne weitere Unsicherheit VOLL angerechnet wird.


